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Protokoll 22 

über die Definition der Begriffe  
"Unternehmen" und "Umsatz" 

(Art. 56) 

Art. 1 

Zum Zwecke der Zuweisung der Einzelfälle gemäss Art. 56 des Ab-
kommens gilt als "Unternehmen" jedes Rechtssubjekt, das eine kommer-
zielle oder wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. 

Art. 2 

"Umsatz" im Sinne des Art. 56 des Abkommens umfasst die Umsät-
ze, welche die beteiligten Unternehmen in dem unter dieses Abkommen 
fallenden Gebiet im letzten Geschäftsjahr mit Waren und Dienstleistun-
gen erzielt haben und die dem normalen Tätigkeitsbereich der Unter-
nehmen zuzuordnen sind, unter Abzug von Erlösschmälerungen, der 
Mehrwertsteuer und anderer unmittelbar auf den Umsatz bezogener 
Steuern. 

Art. 3 

An die Stelle des Umsatzes tritt: 
a) bei Kredit- und sonstigen Finanzinstituten die Bilanzsumme, die mit 

dem Verhältnis zwischen den Forderungen aufgrund von Geschäften 
mit in dem unter dieses Abkommen fallenden Gebiet ansässigen Kre-
ditinstituten und Kunden und dem Gesamtbetrag der Forderungen 
gegenüber Kreditinstituten und Kunden multipliziert wird; 

b) bei Versicherungsunternehmen die Summe der Bruttoprämien, die 
von in dem unter dieses Abkommen fallenden Gebiet ansässigen Per-
sonen vereinnahmt wurden; diese Summe umfasst alle vereinnahmten 
sowie alle noch zu vereinnahmenden Prämien aufgrund von Versiche-
rungsverträgen, die von diesen Unternehmen oder für ihre Rechnung 
abgeschlossen worden sind, einschliesslich etwaiger Rückversiche-
rungsprämien und abzüglich der aufgrund des Betrages der Prämie 
oder des gesamten Prämienvolumens berechneten Steuern und sons-
tigen Abgaben. 
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Art. 4 

1) Abweichend von der in Art. 2 dieses Protokolls festgelegten Defi-
nition des für die Anwendung von Art. 56 des Abkommens ausschlagge-
benden Umsatzes besteht der ausschlaggebende Umsatz: 
a) bei Vereinbarungen, Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen 

und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Zusammenhang 
mit Vertriebs- und Liefervereinbarungen zwischen nichtkonkurrie-
renden Unternehmen aus den Beträgen, die mit Waren und Dienst-
leistungen, die Gegenstand der Vereinbarungen, Beschlüsse oder ab-
gestimmten Verhaltensweisen sind, und den sonstigen Waren oder 
Dienstleistungen erzielt werden, die vom Verbraucher aufgrund ihrer 
Eigenschaften, ihrer Preise und ihres Verwendungszwecks als gleich-
wertig angesehen werden; 

b) bei Vereinbarungen, Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen 
und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Zusammenhang 
mit Technologietransfervereinbarungen zwischen nichtkonkurrieren-
den Unternehmen aus den Beträgen, die mit Waren und Dienstleis-
tungen, die sich aus der Technologie ergeben, die Gegenstand der 
Vereinbarungen, Beschlüsse oder aufeinander abgestimmten Verhal-
tensweisen ist, und aus den Beträgen, die mit Waren und Dienstleis-
tungen erzielt werden, die diese Technologie verbessern oder ersetzen 
soll. 

2) Ist jedoch zur Zeit des Entstehens der in Abs. 1 Bst. a und b be-
schriebenen Vereinbarungen ein Umsatz mit Waren und Dienstleistun-
gen nicht nachweisbar, gilt Art. 2. 

Art. 5 

1) Betreffen Einzelfälle Erzeugnisse, die in den Anwendungsbereich 
des Protokolls 25 fallen, so ist für die Zuweisung dieser Fälle der Umsatz 
ausschlaggebend, der mit diesen Erzeugnissen erzielt wurde. 

2) Betreffen Einzelfälle Erzeugnisse, die in den Anwendungsbereich 
des Protokolls 25 fallen, sowie Erzeugnisse oder Dienstleistungen, die in 
den Anwendungsbereich der Art. 53 und 54 des Abkommens fallen, so 
wird der ausschlaggebende Umsatz unter Berücksichtigung aller Erzeug-
nisse und Dienstleistungen nach Massgabe von Art. 2 bestimmt. 


